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Wolfgang Vögele 

m 28. April 1996 
erschien in der 
New York Times 
ein Artikel mit 
dem Titel »Was 
die Verfassung 
fordert« 1 . »Ich 
werde oft ge-
fragt«, hieß es 

darin, »was die größten Leistun­
gen des Verfassungsgerichts in 
meiner vierunddreißigjährigen 
Richterzeit waren. Ganz oben auf 
meiner Liste stehen der Schutz 
der Grundrechte und der Wür-
de des Menschen.« Der Autor 
begründete das damit, daß die 
amerikanische Verfassung eine 
Charta der Menschemechte, der 
Menschenwürde und der Selbst­
bestimmung des einzelnen sei. 
Das schreibt William Brennan, 
mittlerweile über neunzig Jahre 
alt, seit 1957 Richter am amerika­
nischen Supreme Court, dort 
exponier ter und oft angefeindeter 
Vertreter des liberalen Bügels, 
vor allem deshalb, weil er ein ri­
goroser und kompromißloser 
Gegner der Todesstrafe ist. Auch 
�er zitierte Artikel hatte den 
Zweck, nochmals zu begründen, 
wieso die Todesstrafe unter allen 
Umständen gegen die Menschen­
würde verstößt. Erstaunlich daran 
ist zweierlei: Brennan benutzt wie 
in zahlreichen der Ur teile, die er 
verfaßte, den Begriff der Men­
schenwürde, der sonst im ameri­
kanischen Recht nicht gebräuch­
lich ist. Und zum andern ist er­
staunlich, daß dieser Begriff der 

Der Autor, Pfarrvikar der badischen 

Landeskirche, habilitiert sich zur Zeit 

mit einer Arbeit über die theologische 

Begründung der Menschenrechte. 
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Menschenwürde als völlig selbst­
verständlich eingeführt wird; er ist 
für ihn der zentrale Grundwert 
der Verfassung. Nirgendwo, auch 
nicht in seinen Urteilen, erklär t 
Brennan, worin diese Menschen­
würde begründet ist. 
Anders als im amerikanischen 
Recht ist der Begriff der Men­
schenwürde im deutschen Recht 
seit 1948 sehr wohl gebräuchlich. 
Art. 1, 1 GG sagt: »Die Würde des 
Menschen ist unantastbar.« Ich 
will im folgenden die These ver­
treten: Der Gebrauch des Begriffs 
Menschenwürde in der deut­
schen politischen Kultur ist auch 
Ausdruck einer politischen Reli­
giosität, die man - je nach Per­
spektive - als Verfassungspatrio­
tismus oder Zivilreligion2 kenn­
zeichnen kann. Das implizier t als 
weitere These: Die politische Reli­
giosität der Bundesrepublik prägt 
sich viel stärker in Reden und 
Texten aus als in Ritualen, Liturgi­
en und Zeremonien. 
Religiosität im politischen Bereich 
läßt sich auf zweierlei Weise ver­
stehen. Es könnte eine Religiosität 
gemeint sein, die sich auf Gegen­
stände des Politischen richtet. Die 
Verehrung von Fahnen wäre dafür 
ein Beispiel. Es könnte zum ande­
ren diejenige Religiosität gemeint 
sein, die aus einer bestimmten 
Religion oder Kirche oder Konfes­
sion in die Politik hineingetragen 
wird. Ein Beispiel dafür wären die 
Gebetsfrühstücke, die vor Jahren 
ein deutscher Bundespräsident 
vorgeschlagen hat. Er wollte da­
mit ein in den Vereinigten Staaten 
erfolgreiches Modell importieren, 
war aber in der Bundesrepublik 
erfolglos. Der Begriff der Men­
schenwürde läßt sich beiden 
Formen politischer Religiosität zu­
ordnen, denn zum einen ist Men­
schenwürde Ausdruck von Verfas­
sungspatriotismus oder Zivilreligi­
on, zum anderen hat er selbst 
ganz eindeutig seine Wurzeln 
auch in der christlichen Theologie 
und ist von dort aus in die politi­
sche Kultur importier t worden. 
Verfassungspatriotismus soll in 
der Bundesrepublik nach der Vor­
stellung linker, liberaler und ge­
mäßigt konservativer Intellektuel­
ler an die Stelle eines verengten 
und desavouier ten Nationalismus 

treten. Er bezieht sich auf die in 
der Verfassung geschützten uni­
versalen Prinzipien, die von einer 
partikularen Gemeinschaft be­
wahr t werden. Das ist seine Poin­
te: das Verhältnis von Par tikularität 
und Universalität. Art. 1 Abs. 2 GG 
sagt: »Das Deutsche Volk bekennt 
sich darum (und das heißt wegen 
der Menschenwürde, WV) zu un­
verletzlichen und unveräußerli­
chen Menschemechten ( ... ).« Ein 
solcher Verfassungspatriotismus 
hat selbstverständlich Legitimati­
onsfunktion, genau wie der Be­
griff Menschenwürde Legitimati­
onsfunktion hat. In einer juristisch 
bemerkenswerten Konstruktion 
stellt das Grundgesetz die Men­
schenwürde, die für unantastbar, 
also heilig erklärt wird, über den 
Staat. Dieser soll die Menschen­
würde aller, nicht nur die der 
Staatsbürger, »achten<< und 
»schützen«. Und zu Recht kann
man darin die genaue Umkeh­
rung des nationalsozialistischen
Staatsabsolutismus erblicken, hat­
te doch dieser den Staat, die Par­
tei und ihre Interessen über den
einzelnen Menschen gestellt.

Trotzdem bleibt die Frage: 
Was genau ist mit Menschen­
würde gemeint? Auch das 
Grundgesetz gibt darauf keine 
Antwort. Es liefer t keine Definition 
von Menschenwürde. In den Bera­
tungen des Parlamentarischen 
Rats lassen sich jedoch minde­
stens drei Traditionen identifizie­
ren, die seine Aufnahme in die 
Verfassung förderten: 
Die erste Tradition ist die Kan/.J.'­
sche Philosophie. Kant3 hat be­
kanntlich Würde von Preis unter­
schieden. Preis ist derjenige Wert, 
für den ein Gegenstand, eine 
Ware getauscht werden kann. Der 
Mensch selbst hat für Kant keinen 
Preis, weil er - als Individuum -
unersetzbar, sozusagen als Wert 
unbezahlbar ist. Diesen unersetz­
baren und unveräußerlichen Wert 
nennt Kant Würde. 
Die zweite Tradition ist die sozial­
demokratische Arbeiterbewegung. 
Menschenwürde war auch ein 
Kampfbegriff im Streben nach an­
gemessenen Bedingungen am 
Arbeitsplatz, nach sozialer Absi­
cherung, nach adäquater Bezah-
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lung. Das fand seinen Ausdruck 
schon in der Weimarer Verfas­
sung. Dort hieß es: »Die Ordnung 
des Wirtschaftslebens muß den 
Grundsätzen der Gerechtigkeit 
mit dem Ziel der Gewährleistung 
eines menschenwürdigen Da­
seins für alle entsprechen.«4 

Die dritte Tradition, die sich für 
die Aufnahme des Begriffs Men­
schenwürde im Grundgesetz ein­
setzte, war die katholische Natur­
rechtstheologie. Für sie steht im 
Parlamentarischen Rat vor allem 
der Jurist und CDU-Politiker Adolf 
Süsterhenn5

, ein Schüler des ka­
tholischen Sozialethikers Benedikt 
Schmittmann. Süsterhenn erklärte 
den Nationalsozialismus mit dem 
Abfall von ewigen Prinzipien und 
Wahrheiten, die im Naturrecht 
festgelegt seien. Diese Prinzipien 
wollte er darum auch im Grund­
gesetz verankert wissen. Würde 
besaß der Mensch in Süsterhenns 
Verständnis, weil er nach Gottes 
Ebenbild geschaffen wurde. Dar­
um ist der Mensch auch mit Ver­
nunft ausgestattet, mit einer Ver­
nunft, die ihn zur Erkenntnis Gottes 
und der Sittengesetze instandsetzt. 
Daß die natürlichen Sittengesetze 
von Gott selbst gegeben waren, 
war für Süsterhenn ganz selbstver­
ständlich. Seine Auffassungen über 
die Würde des Menschen liegen 
auf einer Linie mit einer großen 
Zahl der politischen Hirtenbriefe6 

der katholischen Bischöfe aus der 
Nachkriegszeit. 
Ich will nun nicht das Zusammen­
spiel und die Gegensätze dieser 
drei Traditionen vergleichen, son­
dern nur festhalten, daß das Prin­
zip der Menschenwürde schon 
bei seiner Aufnahme in das 
Grundgesetz in unterschiedlichen 
Konfessionen, Weltanschauungen, 
philosophischen Entwürfen Reso­
nanzen erzeugte. Dieser Prozeß 
setzte sich auch in der folgenden, 
nun fast fünfzig Jahre währenden 
Interpretationsgeschichte fort; er 
läßt sich so kennzeichnen: Die 
Aufnahme des Begriffs Men­
schenwürde fokussiert die er­
wähnten theologischen, philoso­
phischen und sozialen Traditionen 
und kristallisiert sie zur zentralen, 
entscheidenden Bestimmung des 
deutschen Grundgesetzes. Von 
hier aus kehrt sich der Kristalli-
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sierungsprozeß um: Die Verwen­
dung des Begriffs Menschenwür­
de sickert durch Schichten der 
juristischen Applikation, der poli­
tischen Argumentation und der 
theologischen Interpretation wie­
der zurück in das Alltagsbewußt­
sein. Dabei verbreitert, verwischt, 
vervielfältigt sich das Verständnis 
von Menschenwürde. Ich verdeut­
liche diesen Prozeß an Beispie­
len. 
V iele Juristen der ersten Nach­
kriegsjahre hatten mit dem Begriff 
der Menschenwürde ihre Schwie­
rigkeiten. Er galt ihnen als »unbe­
stimmter Rechtsbegriff«, der ih­
nen aus der Philosophie in die 
Verfassung aufgedrängt worden 
war und der nun Unbehagen ver­
ursachte. Die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts hat 
hier im Laufe von Jahrzehnten je­
doch vieles konkretisiert und ver­
deutlicht. Menschenwürde ist zur 
zentralen Bestimmung beim 
Schutz von Grundrechten gewor­
den, beim Schutz der Freiheit der 
Persönlichkeit, der Meinungs- und 
Gewissensfreiheit und insbeson­
dere auch beim Schutz der Rech­
te Gefangener. Viele Juristen, 
nicht die Mehrheit, behaupten 
heute, letztendlich sei der Begriff 
der Menschenwürde nur theolo­
gisch zu begründen. 7 DerVorbe­
halt »letztendlich« markiert, daß 
in einer pluralistisch organisierten 
Gesellschaft keine bestimmte in­
haltliche Begründung von Men­
schenwürde absolut gesetzt wer­
den darf. 
Einen Mittelweg zwischen absolu­
ter, einliniger Begründung und 
geltendem Pluralismus suchte in 
den achtziger Jahren der Göttin­
ger Jurist Christian Starck. Für ihn 
ist Recht in Werten begründet. Zu 
diesen Werten habe auch das 
Christentum beigetragen, be­
sonders in der Verknüpfung von 
Gottebenbildlichkeit und Menschen­
würde. An die Stelle der katholi­
schen Naturrechtstheologie Sü­
sterhenns tritt jedoch bei Starck 
die Metaphysik. Für ihn zeichnet 
das Grundgesetz ein metaphysi­
sches Bild vom Menschen: »Die 
Menschenwürdegarantie geht da­
von aus, daß der Mensch mehr 
ist, als er von sich weiß. Er kann 
mit den Mitteln der rationalen 

Wissenschaft nicht voll erfaßt 
werden, er ist metaphysisch of­
fen. Aus den Grenzen wissen­
schaftlicher Erfaßbarkeit des 
Menschen folgen - ganz elemen­
tar gesehen - Grenzen für die 
rechtliche Verfügbarkeit des 
Menschen.«8 

Juristen sind in der Interpre­
tation von Menschenwürde 
mit mehreren Problemen 
konfrontiert: l .  Es ist nicht mög­
lich, von der historischen Begrün­
dung des Begriffs auf seine aktu­
elle rechtliche Geltung zu schlie­
ßen. Beides muß voneinander 
getrennt werden. 2. Um der Frei­
heit der einzelnen willen muß un­
bedingt die Möglichkeit unter­
schiedlicher, einander widerspre­
chender inhaltlicher Konzeptio­
nen von Menschenwürde offen 
gehalten werden. Wie verhalten 
sich aber diese Konzeptionen zu­
einander? 3. Die dritte Schwierig­
keit besteht in der Umsetzung 
des abstrakten politisch-philoso­
phischen Prinzips der Menschen­
würde in konkrete juristische 
Einzelfälle. Für alle drei Probleme 
bestehen mindestens so viele 
Lösungen, wie es Kommentare 
zum Grundgesetz gibt. Deutlich 
ist aber, daß dabei auch Juristen 
- unter den Bedingungen des
Pluralismus, versteht sich - mit
theologischen Argumenten ar­
beiten.

Auch im politischen Raum 
wird der Begriff Menschen­
würde gebraucht. Dabei läßt 
sich an den Grundsatzprogram­
men der politischen Parteien eine 
interessante Entwicklung zeigen. 
Die Grundsatzprogramme der 
politischen Parteien, die im Bun­
destag vertreten sind, gebrau­
chen den Begriff der Menschen­
würde. Das gilt für die CDU, die 
CSU, die SPD und die PDS. Bei 
der FDP steht der Begriff der 
Freiheit im Mittelpunkt. Die Grü­
nen haben kein Grundsatzpro­
gramm. 
In den älteren Programmtexten 
von CDU, CSU und SPD steht der 
Begriff der Menschenwürde in 
der Regel am Anfang, in einem 
Fundamentalartikel, ganz analog 
zum Grundgesetz. Die CDU und 
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die CSU führen die Menschen­
würde auf das christliche Men­
schenbild zurück, betonen aber 
die Offenheit für andere Weltan­
schauungen. Am deutlichsten 
wird das Godesberger Pro­
gramm der SPD von 1959: »[D]ie 
Würde des Menschen liegt im 
Anspruch auf Selbstverantwor­
tung ebenso wie in der Anerken­
nung des Rechtes seiner Mitmen­
schen, ihre Persönlichkeit zu ent­
wickeln und an der Gestaltung 
der Gesellschaft gleichberechtigt 
mitzuwirken.( ... ) Der demokrati­
sche Sozialismus, der in Europa 
in christlicher Ethik, im Humanis­
mus und in der klassischen Philo­
sophie verwurzelt ist, will keine 
letzten Wahrheiten verkünden 
nicht aus Verständnislosigkeit und 
nicht aus Gleichgültigkeit gegen­
über den Weltanschauungen 
oder religiösen Wahrheiten, son­
dern aus der Achtung vor den 
Glaubensentscheidungen des 
Menschen, über deren Inhalt we­
der eine politische Partei noch 
der Staat zu bestimmen haben.«9 

Diese grundsätzlichen Bemer­
kungen über Menschenwürde 
bleiben in den neueren Grund­
satzprogrammen enthalten, aber 
neben sie tritt, bei allen Parteien, 
eine geradezu inflationäre V iel­
zahl von Referenzen auf Men­
schenwürde: in der Arbeitsmarkt­
politik, der Bildungs- und For­
schungspolitik, der Medien-, So­
zial-, Gesundheits-, Alten- und 
Außenpolitik. In all diesen Berei­
chen betonen die Parteien wie­
der und wieder, daß sie sich dem 
Ziel des Schutzes der Menschen­
würde verpflichtet fühlen. Diese 
häufige Verwendung des Begriffs 
wiederholt sich in den Stellung­
nahmen von Gewerkschaften, In­
dustrieverbänden, Bürgerinitiati­
ven und Leserbriefen. Als politi­
scher und ethischer Zielbegriff ist 
Menschenwürde in der politi­
schen Kultur omnipräsent. 

Die evangelische Theologie 
hatte mit dem Begriff Men­
schenwürde Schwierigkeiten, 
denn an ihm haftete der Ge­
schmack des Naturrechts, des 
Katholizismus, wenn nicht sogar 
der natürlichen Theologie. Nicht 
umsonst war es ein Laie, kein Bi-
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schof oder Theologieprofessor, 
der - meines Wissens zum ersten 
Mal - Überlegungen zur Men­
schenwürde des Grundgesetzes 
aus evangelischer Sicht artikulier­
te. Als ihm 1967 die Ehrendoktor­
würde der Theologischen Fakul­
tät der Universität Bonn verliehen 
wurde, sagte Gustav Heinemann, 
damals Bundesjustizminister: »Al­
les Daseins- und Lebensrecht des 
Menschen versteht sich( ... ) 
christlicherweise von der Güte 
Gottes aus. Nur dadurch, daß 
dem Menschen dieses so gearte­
te Recht zugesprochen ist, besitzt 
er es wirklich. Von dieser Würdi­
gung des Menschen von Gott her 
eignet dem Menschen wirkliche 
Würde, die jede Erniedrigung 
durch den Menschen oder für 
menschliche Zwecke ausschließt. 
So verstanden sind die Grund­
rechte nicht eine Magna Charta 
menschlicher Autonomie, son­
dern Dämme gegen die Sturzflu­
ten, mit denen der Mensch Sei­
nesgleichen zu entwürdigen oder 
auszubeuten immer wieder ver­
sucht ist.« 10 Menschenwürde 
nicht als Anspruch des einzelnen, 
sondern als Schutzrecht des an­
deren. Heinemanns Überlegun­
gen boten einen Ausgangspunkt 
für eine Entwicklung, die man 
später einen evangelischen Ver­
fassungsprotestantismus genannt 
hat. 1 1 Unter seinem Dach sam­
melten sich evangelische Laien 
und Theologen unterschiedlicher 
politischer Provenienz. Sein Do­
kument ist die Demokratie-Denk­
schrift12 der EKD - in ihrer gan­
zen Widersprüchlichkeit. Damit 
war der Boden bereitet, daß der 
Begriff der Menschenwürde in 
Predigten, bei Kirchentagsreden, 
in Bischofsworten und Denk­
schriften regelmäßig an her vor­
gehobener Stelle verwendet 
wird. 

Von Menschenwürde wird 
schließlich auch in derWer­
bung geredet. Das ist ein letztes 
Indiz dafür, daß der Begriff im 
Alltagsbewußtsein angelangt ist. 
Im letzten Jahr war in einem Ma­
gazin eine Anzeigenseite zu se­
hen: Sie zeigte das Bild eines äl­
ter werdenden Mannes mit son­
nengegerbter Haut. Darunter 

stand: »Humanis: Wir versichern 
ihre Würde.« Es ging um Alters­
vorsorge und Pflegeversicherung. 
Selbstverständlich grenzt die Be­
hauptung ans Geschmacklose, 
man könne sich Menschenwürde 
mit Geld erkaufen oder sie gar 
versichern. Die Werbeagentur 
nutzt vir tuos die Konnotationen 
des Würdebegriffs aus. Derselbe 
Versuch findet sich - auf etwas 
erträglichere Weise - in einer 
Spendenkampagne der Hambur­
ger AIDS-Hilfe. Auf deren Plaka­
ten stand: »Für Geld kriegt man 
alles. Sogar Menschenwürde.« 
Nochmals: Die entscheidende 
Frage ist nicht, ob Werbeagentu­
ren gelegentlich die Grenzen gu­
ten Geschmacks verletzen. Sie 
tun es regelmäßig. Entscheidend 
ist, daß sie einen Begriff wie Wür­
de oder Menschenwürde nicht 
verwenden würden, könnten sie 
nicht damit rechnen, daß dieser 
Begriff beim Publikum auf Akzep­
tanz, Billigung, auf positive Konno­
tationen stößt. 
Bedeutet das, daß der Menschen­
würde-Begriff mit seinen philo­
sophischen, theologischen und 
politischen Konnotationen aufge­
geben werden muß, weil er all­
gegenwärtig ist, darum nur noch 
eine Leerformel, weil er in der 
Werbung mißbraucht wird, weil 
er in der Politik mißbraucht wird, 
wenn sich Politiker programma­
tisch dazu bekennen, aber nicht 
danach handeln? Ich meine: kei­
nesfalls. 
Es sind jedoch, aus der Perspekti­
ve dessen, was ich eine öffentli­
che Theologie nennen würde, Un­
terscheidungsarbeiten zu leisten: 
zwischen den juristischen und 
politischen Dimensionen des 
Würdebegriffs; zwischen seiner 
Funktion als idealisierter ethi­
scher Zielbegriff und der Prag­
matik seiner politischen Umset­
zung; zwischen seiner ange­
messenen und geschmacklosen 
Verwendung; zwischen seinen 
unterschiedlichen, auch theologi­
schen Begründungen. Dies ist 
notwendig, weil Menschenwürde 
einer der herausragenden ideen­
politischen Leitbegriffe ist, über 
die sich die politische Kultur der 
Bundesrepublik ihrer Identität 
versichert. 
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